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Sachverhalt 
Für den Geltungsbereich der 20. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt 
Altentreptow soll der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 47 „Alte Gärtnerei Altentreptow“ 
aufgestellt werden. 
In diesem Zusammenhang ist dem Entwicklungsgebot des § 8 Abs. 2 BauGB folgend die 
Vereinbarkeit mit den Darstellungen des Flächennutzungsplans zu prüfen. Der wirksame 
Flächennutzungsplan stellt den Planungsraum als Mischgebiet dar. Das mit der Aufstellung 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplans formulierten Ziel zur Festsetzung eines sonstigen 
Sondergebietes „Pferdehaltung und Reitsport“ lässt sich daraus nicht entwickeln. 
Insofern soll für den in Anlage 1 dargestellten Geltungsbereich die 20. Änderung des 
Flächennutzungsplans im Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB erfolgen. 
Die nach § 3 Abs. 1 BauGB erforderliche frühzeitigen Unterrichtung der Öffentlichkeit soll 
nach den Regeln des BauGB durch die Verwaltung durchgeführt werden. Die Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange werden schriftlich gemäß § 4 Abs. 1 BauGB durch die 
Verwaltung beteiligt. Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 
wird über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, sich wesentlich unterscheidende 
Lösungen, die für die Neugestaltung und Entwicklung des Gebietes in Betracht kommen, und 
die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung informiert und aufgefordert, sich auch im 
Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung zu 
äußern. 

Die Personen, die dem Mitwirkungsverbot gem. § 24 KV M-V unterliegen, haben dies 
eigenverantwortlich anzuzeigen. 

Beschlussvorschlag 
Die Stadtvertretung der Stadt Altentreptow beschließt: 

1. Für den in der Anlage 1 dargestellten Änderungsbereich mit einer Größe von etwa 2 ha 
wird die 20. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Altentreptow aufgestellt. 
Planungsziel ist die Änderung der bisherigen Darstellung als Mischgebiet in die Darstellung 
eines sonstigen Sondergebietes „Pferdehaltung und Reitsport“ gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO. 

2. Die gemäß § 3 Abs. 1 BauGB erforderliche frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit 
sowie die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 
Abs. 1 BauGB sollen nach den gesetzlichen Bestimmungen durchgeführt werden. Der  



3. Aufstellungsbeschluss ist ortsüblich bekannt zu machen (§ 2 Abs. 1 BauGB). 

  



 

Finanzielle Auswirkungen 
im lfd. Haushaltsjahr:     in Folgejahren:     

                    
  x  nein       x  nein   ja 

                    
    ja         einmalig     
                    

              jährlich wiederkehrend 
                    

Finanzielle Mittel stehen: 

                    

    stehen zur Verfügung unter     stehen nicht zur Verfügung  

                

  Produktsachkonto:       
Deckungsvorschlag: 
Produktsachkonto:   

        

  Bezeichnung:       Bezeichnung:     

    

  
  
  

  
  
  

  
    Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung 

                    
                    

Haushaltsmittel: 
  
  Haushaltsmittel:     

    
Soll gesamt:   Soll gesamt:     

Maßnahmesumme: 
  
  Maßnahmesumme:   

noch verfügbar: 
  
  noch verfügbar:     

  
Erläuterungen: Der Stadt Altentreptow entstehen keinerlei Kosten. Die Planungskoten der 20. Änderung des FNPs 
sowie des B-Plan Nr. 47 werden von dem Vorhabenträger gemäß Kostenübernahmeerklärung übernommen. 
  

  

  

Anlage/n 
1 3148_Ausgrenzung FNP öffentlich 

 
2 01_Planzeichnung_Januar 2026 öffentlich 

 
3 02_Begruendung_Januar2026 öffentlich 
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GeltungsbereichPlanzeichenerklärung
1. Art der baulichen Nutzung                    § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB

Sonstiges Sondergebiet              § 11 Abs. 2 BauNVO
Zweckbestimmung: P & R - Pferdehaltung und Reitsport

2. Sonstige Planzeichen

Grenze des Geltungsbereichs der 20. Änderung des Flächennutzungsplans

Vorentwurf - Stand Januar 2026

MIKAVI Planung GmbH
Mühlenstraße 28

17349 Schönbeck
info@mikavi-planung.de

Maßstab 1 : 2.500

BESTAND

Geltungsbereich der 20. Änderung

PLANUNG

Verfahrensvermerke
1. Aufstellungsbeschluss
Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Stadtvertretung vom ................... Die ortsübliche
Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses erfolgte entsprechend der Hauptsatzung der Stadt
Altentreptow durch Abdruck im Mitteilungsblatt des Amtes Treptower Tollensewinkel „Amtskurier" Jahrgang
...... - Nr. ....  Ausgabe .........../............. erfolgt, zusätzlich erfolgte die Bekanntmachung im Internet über die
Internetseite www.altentreptow.de.

         
           ................................

Altentreptow, den ............... Siegel                         Der Bürgermeisterin

2. Anpassung an die Ziele der Raumordung
Mit Schreiben vom ................. wurde die zuständige Raumordnungsbehörde zur Anpassung an die Ziele der
Raumordnung gemäß § 1 Abs. 4 BauGB beteiligt.

         
           ................................

Altentreptow, den ............... Siegel                         Der Bürgermeisterin

3. Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs.1 BauGB) und der Behörden (§ 4 Abs. 1 BauGB)

Die Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte in Form einer Veröffentlichung zuletzt vom
.................. bis zum .................. ..
Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind nach § 4 Abs. 1
BauGB mit Schreiben vom .................. zur Abgabe einer Äußerung aufgefordert worden.

         
           ................................

Altentreptow, den ............... Siegel                         Der Bürgermeisterin

4. Entwurfsbeschluss (§ 4 Abs. 2 BauGB)

Die Stadtvertretung hat am .................. den Entwurf der  20. Änderung des Flächennutzungsplans
beschlossen und zur Veröffentlichung bestimmt. Der Entwurf der Begründung wurde gebilligt und ebenfalls
zur Veröffentlichung bestimmt.

         
           ................................

Altentreptow, den ............... Siegel                         Der Bürgermeisterin

5. Beteiligungen der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 2 BauGB) und der Behörden (§ 4 Abs. 2 BauGB)

Die Veröffentlichung des Entwurfs der 20. Änderung des Flächennutzungsplans nach § 3 Abs.2 BauGB
erfolgte in der Zeit vom ............... bis ............. auf der lnternetseite des Amtes Treptower Tollensewinkel unter
https://www.stadt-altentreptow.de sowie auf dem zentralen Internetportal des Landes
Mecklenburg-Vorpommern (Bau- und Planungsportal M-V unter https://bplan.geodaten-mv.de gemäß § 3
Abs. 2 BauGB. Zusätzlich konnten die Planunterlagen des Entwurfes während der Dienststunden im
Amtsgebäude des Amtes Treptower Tollensewinkel, Rathausstraße 1, 17087 Altentreptow öffentlich
eingesehen werden.
Die Bekanntmachung dazu erfolgte ortsüblich am ……………..  durch Abdruck im  Bekanntmachungsblatt des
Amtes Treptower Tollensewinkel "Amtskurier des Amtes Treptower Tollensewinkel" …………… sowie
zusätzlich unter der o. g. Internetadresse. In der Bekanntmachung erfolgten Angaben dazu, welche Arten
umweltbezogener Informationen verfügbar sind. Es wurde darauf hingewiesen, dass Stellungnahmen
während der Dauer der Veröffentlichungsfrist abgegeben werden können, dass Stellungnahmen elektronisch
übermittelt werden sollen, bei Bedarf aber auch auf anderem Weg abgegeben werden können, und dass nicht
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt
bleiben können.

.
Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind nach § 4 Abs. 2
BauGB mit Schreiben vom .................. zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden. .

         
           ................................

Altentreptow, den ............... Siegel                         Der Bürgermeisterin

6. Abwägungs- und Satzungsbeschluss
Die Stadtvertretung hat die vorgebrachten Bedenken und Anregungen der Bürger sowie die Stellungnahmen
der Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden am ....................... geprüft. Das Ergebnis ist mitgeteilt
worden.

Die 20. Änderung des Flächennutzungsplans, wurde am ....................... von der Stadtvertretung als Satzung
beschlossen. Die Begründung wurde mit Beschluss der Stadtvertretung vom ....................... gebilligt.

         
           ................................

Altentreptow, den ............... Siegel                         Der Bürgermeisterin

7. Genehmigung

Die Genehmigung der 20. Änderung des Flächennutzungsplans wurde mit Verfügung der höheren
Verwaltungsbehörde vom ................. Az: ....................... erteilt.

         
           ................................

Altentreptow, den ............... Siegel                         Der Bürgermeisterin

8. Ausfertigung

Die 20. Änderung des Flächennutzungsplans, wird auf der Grundlage und entsprechend des Inhalts des
Beschlusses der Stadtvertretung vom ................... ausgefertigt.

         
           ................................

Altentreptow, den ............... Siegel                         Der Bürgermeisterin

9. Bekanntmachung

Die Erteilung der Genehmigung der 20. Änderung des Flächennutzungsplans und die Stelle, bei der der Plan
auf Dauer während der Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft
zu erhalten ist, sind am ............................. ortsüblich bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung ist
auf die Geltendmachung und Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der
Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) und weiter Fälligkeit und Erlöschen von
Entschädigungsansprüchen (§ 44 BauGB) hingewiesen worden. Die 19. Änderung des Flächennutzungsplans
ist mit Ablauf des Erscheinungstages wirksam geworden.

         
           ................................

Altentreptow, den ............... Siegel                         Der Bürgermeisterin

 

Plangrundlage
Als Grundlage für die Darstellung der Planzeichnung dient ein Ausschnitt der analogen Planzeichnung des
Flächennutzungsplans der Stadt Altentreptow, rechtswirksam seit dem ............... ., 
Lagebezugssystem: ETRS89, Zone 33, EPSG 25833

Übersichtskarte

DTK 25 des LAiV M-V Downloadportal Geobasisdaten vom Oktober 2025

Rechtsgrundlagen
· Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt

geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348)

· Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I
S.3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176)

· Planzeichenverordnung (PlanZV 90) i. d. F. der Bekanntmachung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991
I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189)

· Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Kommunalverfassung - KV M-V) i. d.
F. der Bekanntmachung vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V 2011, S. 777), zuletzt geändert durch Artikel 6
des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189)

· Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29.
Juli 2009 (BGBl. l S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 48 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl.
2024 I Nr. 323)

· Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes
(Naturschutzausführungsgesetz - NatSchAG M-V) i. d. F. der Bekanntmachung vom 23. Februar 2010
(GVOBl. M-V S. 66), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. März 2023 (GVOBl. M-V S.
546)

· Hauptsatzung der Stadt Altentreptow in der aktuellen Fassung
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